
 

    

Auftrag/ Verwendungsbescheinigung  
   zum Tragen von Sicherheitsschuhen nach ÖNORM Z1259 

Der oben genannte Arbeitnehmer ist in unserem Betrieb beschäftigt. Aufgrund der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

am Arbeitsplatz §4 ASchG ist es erforderlich, dass die Arbeitnehmerin/ der Arbeitnehmer an ihrem/seinem Arbeitsplatz 

obengenanntes Schuhwerk mit schützenden Funktionen nach Z1259 in folgender Ausführung tragen muss: 

 

 Firmenname/    

Auftraggeber 

Besteller/ Firma/ Auftraggeber: Der gegenständliche Auftrag des Bestellers/ Arbeitgebers 
gilt als verbindliche und kostenpflichtige Bestellung der 
angeführten Schuhe bzw. orthopädischen Zurichtung. Der 
Besteller/ Arbeitgeber ist zur Kostenübernahme nach § 69 
Abs 2 ASchG verpflichtet. Die Verrechnung des orthopädisch 
zugerichteten Sicherheitsschuhes erfolgt direkt mit dem 
Arbeitgeber als Auftraggeber. 

 


